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Kassel, 19. Oktober 2006
Informationsveranstaltung zum Gleichbehandlungsgesetz:

Was Betriebsinhaber und Personalverantwortliche zum AGG wissen sollten

Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) ist seit dem 1. August 2006 gültiges Recht. Es soll Benachteiligungen wegen der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität verhindern. Praktisch berührt das AGG alle Bereiche des Arbeitsrechts. Knifflig wird es bei Einstellungen, Beförderungen und Entlassungen. Aber auch Arbeitsverträge, Betriebsvereinbarungen und Tarifverträge sind betroffen. Die Nicht-Beachtung wird sanktioniert: erstmals gelten verschuldensunabhängige Schadenersatz- und Schmerzensgeldansprüche.

Die HWK bietet interessierten Unternehmen am 1. November 2006 (17:00 - 19:30 Uhr) eine Informationsveranstaltung zum AGG an. Sie will ihnen so bei der Erfüllung ihrer Schutzpflicht und der Abwehr von Haftungsansprüchen helfen. Referent der Informationsveranstaltung ist Rechtsanwalt Ulrich Schwerdtfeger von der Kanzlei Dr. Schless, Gnielinski, Herr & Partner aus Kassel. In der Teilnahmegebühr in Höhe von 10 Euro sind Seminarunterlagen sowie Tagungsgetränke enthalten. Informationen und Anmeldung bis zum 30. Oktober unter der Telefonnummer 0561 7888-142; E-Mail: silke.wehner@hwk-kassel.de.

Anschläge: 1.318
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